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dem Informationsausschuss auf seiner vierundzwanzigsten Ta-
gung im Rahmen seines Berichts über die Neuausrichtung der 
Informations- und Kommunikationstätigkeit der Vereinten Na-
tionen darüber Bericht zu erstatten;  

 59. betont, wie wichtig der Zugang der Öffentlichkeit zur 
Vertragssammlung der Vereinten Nationen und zu ihren Sit-
zungsdokumenten ist; 

 60. würdigt die Anstrengungen, die die Abteilung Infor-
mationstechnische Dienste des Bereichs Zentrale Unterstüt-
zungsdienste unternimmt, um sicherzustellen, dass die erfor-
derliche technische Infrastruktur für die unmittelbar bevorste-
hende Verknüpfung des Elektronischen Dokumentenarchivs mit 
der Internetseite der Vereinten Nationen vorhanden ist; 

 61. ist sich der weitreichenden Auswirkungen bewusst, die 
die Verknüpfung des Elektronischen Dokumentenarchivs mit 
der Internetseite der Vereinten Nationen auf die Förderung der 
Ziele der Organisation haben wird, indem alle Sitzungsdoku-
mente in den sechs Amtssprachen der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden, und betont, dass die Eingliederung des Elek-
tronischen Dokumentenarchivs in die Internetseite der Verein-
ten Nationen einer der Schritte zur maßgeblichen Stärkung der 
Mehrsprachigkeit der Internetseite der Vereinten Nationen sein 
und in allen Fachabteilungen des Sekretariats zu Effizienzstei-
gerungen führen wird; 

 62. nimmt mit Interesse Kenntnis von der aktuellen E-
Mail-gestützten Nachrichten-Vorschau, die von der Hauptabtei-
lung Presse und Information weltweit verbreitet wird, und hebt 
hervor, dass mit besonderer Sorgfalt sichergestellt werden 
muss, dass aktuelle Meldungen und Nachrichten-Vorschauen 
sachlich richtig, unparteiisch und frei von jeglicher Voreinge-
nommenheit sind; 

 63. ermutigt den Generalsekretär, sich über die Haupt-
abteilung Presse und Information die jüngsten Entwicklungen 
auf dem Gebiet der Informationstechnologie, einschließlich des 
Internet, weiterhin voll zunutze zu machen, um im Einklang mit 
den von der Generalversammlung gesetzten Prioritäten und un-
ter Berücksichtigung der Sprachenvielfalt der Organisation die 
zügige Verbreitung von Informationen über die Vereinten Na-
tionen kostenwirksam zu verbessern; 

 64. regt an, dass die Zahl der Programme von Radio Ver-
einte Nationen in allen verfügbaren Sprachen auf der Internet-
seite der Vereinten Nationen erhöht wird; 
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Schlussbemerkungen 

 65. anerkennt die Notwendigkeit eines konstruktiven Zu-
sammenwirkens zwischen dem Management der Hauptabtei-
lung Presse und Information und den Mitgliedern des Infor-
mationsausschusses und ersucht die Hauptabteilung, im Be-
nehmen mit dem Vorsitzenden alle drei Monate informelle Sit-
zungen mit den Mitgliedern des Ausschusses anzusetzen, um 
die laufende Arbeit der Hauptabteilung zu erörtern, und ersucht 
in dieser Hinsicht die Hauptabteilung, die Ausschussmitglieder 

in Vorbereitung dieser Sitzungen mindestens zwei Wochen vor 
ihrer Einberufung um Vorschläge für Diskussionspunkte zu bit-
ten; 

 66. ersucht den Generalsekretär, dem Informationsaus-
schuss auf seiner vierundzwanzigsten Tagung und der General-
versammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die 
Tätigkeit der Hauptabteilung Presse und Information und über 
die Durchführung der in dieser Resolution enthaltenen Empfeh-
lungen Bericht zu erstatten; 

 67. ersucht den Informationsausschuss, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung Bericht zu 
erstatten; 

 68. beschließt, den Punkt "Informationsfragen" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen. 
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56/65. Informationen aus den Gebieten ohne Selbstregie-
rung, übermittelt gemäß Artikel 73 Buchstabe e 
der Charta der Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Prüfung des Kapitels im Bericht des Sonderausschus-
ses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 

 
108 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorgelegt. 
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Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker über die gemäß Artikel 73 Buchstabe e der Charta der Ver-
einten Nationen übermittelten Informationen aus den Gebieten 
ohne Selbstregierung109 und nach Prüfung der vom Sonderaus-
schuss hinsichtlich dieser Informationen ergriffenen Maßnah-
men, 

 sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs110, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom 
16. Dezember 1963, worin sie den Sonderausschuss ersuchte, 
die dem Generalsekretär gemäß Artikel 73 Buchstabe e der 
Charta übermittelten Informationen zu untersuchen und sie bei 
der Prüfung des Standes der Verwirklichung der in ihrer Reso-
lution 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 enthaltenen Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker voll zu berücksichtigen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 55/137 vom 
8. Dezember 2000, worin sie den Sonderausschuss ersuchte, 
die ihm mit Resolution 1970 (XVIII) übertragenen Aufgaben 
weiter wahrzunehmen, 

 betonend, wie wichtig es ist, dass die Verwaltungsmächte 
insbesondere im Hinblick auf die vom Sekretariat zu erstellen-
den Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete rechtzeitig aus-
reichende Informationen gemäß Artikel 73 Buchstabe e der 
Charta übermitteln, 

 1. billigt das Kapitel im Bericht des Sonderausschusses 
für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 
das sich auf die gemäß Artikel 73 Buchstabe e der Charta der 
Vereinten Nationen übermittelten Informationen aus den Gebie-
ten ohne Selbstregierung bezieht109; 

 2. erklärt erneut, dass die jeweilige Verwaltungsmacht 
weiterhin gemäß Artikel 73 Buchstabe e der Charta Informa-
tionen über das betreffende Gebiet übermitteln soll, solange 
kein Beschluss der Generalversammlung selbst vorliegt, wo-
nach ein Gebiet ohne Selbstregierung die volle Selbstregierung 
nach Kapitel XI der Charta erlangt hat; 

 3. ersucht die betreffenden Verwaltungsmächte, dem 
Generalsekretär jetzt und auch künftig spätestens sechs Monate 
nach Ablauf des Verwaltungsjahres in den jeweiligen Gebieten 
die in Artikel 73 Buchstabe e der Charta vorgeschriebenen In-
formationen sowie möglichst ausführliche Informationen über 
politische und konstitutionelle Entwicklungen in diesen Gebie-
ten zu übermitteln; 

 4. ersucht den Generalsekretär, im Zusammenhang mit 
der Erstellung der Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete 
auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass ausreichende Infor-

 
109 A/56/23 (Teil II), Kap. VIII. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Tagung, 
Beilage 23. 
110 A/56/67. 

mationen aus allen verfügbaren veröffentlichten Quellen heran-
gezogen werden; 

 5. ersucht den Sonderausschuss, die ihm mit Resolution 
1970 (XVIII) der Generalversammlung übertragenen Aufgaben 
nach den üblichen Verfahren weiter wahrzunehmen. 

RESOLUTION 56/66 
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56/66. Wirtschaftliche und sonstige Aktivitäten, die sich 
nachteilig auf die Interessen der Völker der Gebie-
te ohne Selbstregierung auswirken 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Punktes "Wirtschaftliche und sonstige 
Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker 
der Gebiete ohne Selbstregierung auswirken", 

 nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im Be-
richt des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung 
der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an ko-
loniale Länder und Völker112, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 sowie auf alle anderen einschlägigen Reso-

 
111 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorgelegt. 
112 A/56/23 (Teil II), Kap. V. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Tagung, 
Beilage 23. 
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